
808 28. JULI 1913

gerichtliches Urteil in Händen, so ist ihre Stellung gegenüber der Schwesterrepu
blik eine stärkere, als wenn sie sich nur auf ihr gutes Recht berufen muss. Über 
direkte Exekutionsmittel verfügt die Schweiz im einen wie im ändern Fall 
allerdings nicht, da die dominikanischen Interessen in der Schweiz keine namhaf
ten sein können, und sie wird, nach wie vor, in letzter Instanz eventuell auf die 
Mithülfe eines über Seestreitkräfte verfügenden Staates, der ihr diese Mithülfe 
übrigens verweigern kann, angewiesen sein. Immerhin darf gerade in solchen 
Fällen der Wert eines moralischen Druckes nicht unterschätzt werden. Es kann 
daher im Prinzip der Abschluss eines solchen Schiedsvertrages gerechtfertigt 
erscheinen.

Der vom Politischen Departement vorgelegte Entwurf ist im grossen und 
ganzen dem Vertrage mit den Vereinigten Staaten nachgebildet, doch insofern 
einfacher, als die parlamentarische Sanktion nicht für jeden dem Schiedsgerichte 
vorzulegenden Fall in Aussicht genommen ist.

Die Dauer des Vertrages ist auf 10 Jahre festgesetzt; wird er nicht im Jahr 
vorher gekündet, so bleibt er weitere 5 Jahre in Kraft und so fort, und kann 
jeweilen 1 Jahr vor Ablauf der fünfjährigen Geltungsdauer gekündet werden.

Es wird beschlossen:
1. Der Vorsteher des Politischen Departements wird ermächtigt, mit dem 

dominikanischen Minister-Residenten einen Schiedsvertrag, unter Ratifikations
vorbehalt, nach dem vorgelegten Entwürfe zu unterzeichnen.

2. Die Bundeskanzlei wird beauftragt, die beiden Originale des Schiedsvertra
ges (unter Beobachtung des Alternats und Nebeneinanderstellung des französi
schen und spanischen Textes) auszufertigen und dem Politischen Departement 
mit der Vollmacht zuzustellen2.

2. A m  gleichen Tag beschloss der Bundesrat: Das Politische Departement wird ermächtigt, in 
Verbindung mit dem Justiz- und Polizeidepartement und dem Handelsdepartement mit dem Mini
ster-Residenten von San Domingo in Verhandlungen betreffend den Abschluss eines Konsularver- 
trages beziehungsweise eines Konsular-, Niederlassungs- und Handelsvertrages einzutreten. 
Protokollauszug ans Politische Departement, unter Rückschluss der Beilagen, zum Vollzug, an das 
Justiz- und Polizeidepartement und an das Handelsdepartement zur Kenntnis (E 1004 1/253).
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Der Bundespräsident und Vorsteher des Politischen Departementes, E. Müller, 
an den schweizerischen Handelsagenten in Shanghai, M. Winteler

Konzept
S handschriftlich Bern, 28. Juli 1913

Das Handelsdepartement hat uns Ihr Schreiben an dasselbe vom 26. Juni 
abhin1 als in den Geschäftskreis unseres Departementes gehörend überwiesen.

1. E 2001 (A), Archiv-Nr. 1350.
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Wir bitten Sie, Herrn Chen Kuo Chuan in unserem Namen für die Zustellung 
der Statuten der «Chinese Anglo-American Association» zu danken; Sie können 
ihn versichern, dass wir an allem, was das Wohlergehen des grossen chinesischen 
Volkes anbetrifft, das lebhafteste Interesse nehmen und es uns nur zur Genugtu
ung gereichen kann, wenn es baldmöglichst gelingt, dem mächtigen Reich wieder 
Ruhe und Ordnung zu verschaffen. Sie mögen beifügen, dass das chinesische 
Volk unsere aufrichtigste Freundschaft geniesst und dass man in der Schweiz 
seine Bestrebungen nach Freiheit und Unabhängigkeit mit aufrichtiger Sympa
thie verfolgt. Wir werden stets bestrebt sein, unsere wechselseitigen Beziehungen 
zu mehren und das gute Einvernehmen zwischen beiden Staaten und zwischen 
deren Einwohnern nach Kräften zu fördern.

Im Übrigen wird Ihnen nicht entgehen, dass es für die Schweiz, als einem 
kleinen, binnenländischen, neutralen Staat nicht angeht, offiziell zu den in China 
sich, sowohl unter den Landesangehörigen selbst als unter den fremden Mächten 
oder auf deren Anregung hin, geltend machenden Strömungen Stellung zu 
nehmen. Ebensowenig erachten wir es als für unsere parlamentarischen Kreise 
gegeben, ähnlich wie in England oder Amerika, sogenannte «China Groups» zu 
bilden; zum allermindesten wäre es nicht Sache der Bundesbehörden, direkt oder 
indirekt die Gründung einer solchen zu veranlassen. Wir dürfen nicht vergessen, 
dass uns bei der Gestaltung der Verhältnisse in China keinerlei Einfluss zukommt 
und dass wir uns zudem noch, da unsere Mitbürger im Reich der Mitte unter den 
Schutz verschiedener Staaten gestellt sind, nicht wohl in Gegensatz zu der Politik 
des einen oder des ändern derselben stellen dürfen.

Will sich jedoch Herr Chen Kuo Chuan unmittelbar an das eine oder das 
andere Mitglied der Bundesversammlung mit seinen Wünschen wenden, so steht 
es ihm natürlich ganz frei.

Wir überlassen es Ihnen, im Sinne der vorgehenden Erörterungen, Herrn 
Chen Kuo Chuan seine Mitteilungen zu beantworten und zu verdanken.
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Aufzeichnung des Bundespräsidenten und Vorstehers 
des Politischen Departementes, E. Müller

handschriftlich Bern, 28. August 1913

Der deutsche Geschäftsträger, Graf von Einsiedel, gibt mir in konfidentieller 
Weise Kenntnis von einer Note, die die italienische Regierung am 12. August an 
die deutsche Regierung gerichtet hat. Auf meine Frage erklärt er aber, nicht 
befugt zu sein, mir eine Abschrift von dieser Note zu hinterlassen. Aus dem 
Aktenstück ergibt sich, dass Deutschland bei Italien nochmals vorstellig gewor
den war, um auf eine baldige Ratifikation des Gotthardvertrags zu dringen. 
Italien kommt nun in seiner Antwort darauf zurück, dass es niemals auf die 
Kompensation für die verspätete Inkraftsetzung des Vertrages verzichtet habe 
(!), dass das Ministerium der Kammer zugesichert habe, dass es solche Kompen-
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